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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1952

Norm

ABGB §1346 B

Rechtssatz

Wenn sich jemand dafür verp5ichtet, daß der Käufer eine Ware bestimmter Qualität von einem Dritten bekommt, und

sich auch darüber hinaus verp5ichtet, daß das Geschäft reell abgewickelt wird, so steht er dafür ein. Der

Garantievertrag ist keine Bürgschaft, weil der Garant Ersatz zu leisten hat, wenn der gewährleistete Erfolg nicht eintritt.

Er begründet eine selbständige, von der Verpflichtung des Schuldners unabhängige Verpflichtung.
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